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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1993

Norm

WaffG §36 Abs1 Z2

Rechtssatz

Auf der subjektiven Tatseite genügt zwar Fahrlässigkeit, doch muß sich diese nicht nur auf den Besitz der Wa9e als

solchen, sondern auch auf deren Verbotensein beziehen.
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